
Zeitschrift: Schweizerische Lehrerzeitung

Herausgeber: Schweizerischer Lehrerverein

Band: 9 (1864)

Heft: 7

Heft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Frank» durch dtc Post jährlich. Fr. 5. —

Frank» durch die P»ft tzalbjhl. Fr. ». 70.
7. Inserttonsgebühr: kinspaltige Zeile 15 Rp.

bet Wtederhvlungeu 10 Rp.

ckweiserisâe IeKrerseituna.
GrM à sckuàrisàn Iàrverà

SamStag, ^Neunter Jahrgang.) 13. Februar 18K4.

Ueber realistische« Unterricht i» der
allgemeine« Volksschule *)

l.
Freund!

Du rühmst die Erfolge, welche die Mutter durch ihren dreijährigen

Unterricht erzielt habe. Dein Sohn zeige im Reden, Lesen, Schreiben

bereits so viel Sicherhett und Gewandtheit, wie in den Elementar-

schulen, wenigstens zur Zeit, da du selbst eine solche als Schüler be-

suchtest, während einer siebenjährigen Schulzeit kaum erzielt worden sei.

Du mußt nun freilich, mein Freund! wohl berücksichtigen, daß

ein Lehrer, der fünfzig oder gar achtzig Kinder verschiedener Altàs-
jähre und verschiedener Begabung gleichzeitig unterrichten soll, eine

viel schwierigere Aufgabe zu lösen hat, als eine Mutter, die ein ein-

zelnes Kind unterrichtet. Indeß darf ich dir doch berichten, daß jetzt

auch viele Elementarlehrcr mit zahlreichen Kinderklässen im Allge-
meinen ebenso erfreuliche Resultate erzielen, wie solche von deiner

Gattin bei euerm Söhnlcin erzielt worden sind. Und-diese günstigen
Resultate zeigen sich namentlich in allen Schulen, in welchen der

Lehrer fest und geordnet nach dem bezeichneten Lehrgang fort-
schreitet, und den Lernstoff genau und vollständig verarbeiten läßt.

Diejenige Abtheilung der Volksschule,' die aus den Kindern der

drei ersten Schuljahre gebildet ist, und die das zürcherische und thur-
gauische Gesetz stufenmäßig als Elementarabthcilung bezeichnet,

wird von Eltern und Behörden fast durchgängig sehr günstig
beurtheilt. Weniger günstig lautet nicht selten das Urtheil über die

Abtheilung der zweiten Stufe, über die Realabtheilung (4., 5.
und k. Schuljahr) und es läßt sich nicht bestreiken, daß in Hinsicht auf
Stoff, Methode und Richtung der Unterricht dieser Abtheilung im
Allgemeinen noch Vieles zu wünschen übrig läßt: obgleich eine g e-

rechte und einsichtige Beurtheilung auch zugeben müßte, daß in
vielen Realabtheilungcn unserer Primärschule recht Tüchtiges und
und wirklich Befriedigendes geleistet wird.

Ich betone nochmals die Einräumung: eine gerechte und ein-
sichtige Beurtheilung: — denn es ist eine vielfach bezeugte

Erfahrung, daß einer solchen Beurtheilung fthr wirksame Hindernisse
entgegen stehen.

Selbst unter den Fr unden der Volksbildung gibt es Männer,
welche die Ueberzeugung hcgm, realistischer Unterricht gehöre nicht in
die allgemeine Volksschule (Primärschule), und was dann gar noch
die eigentlichen Gegner anbelangt, so ist erklärlich, wie dieselben stets

mit Gehässigkeit und Verächtlichkeit gegen einen solchen Unterricht sich

auslafsen. Wo immer eine Reaktion im Volksschulwesen eintritt, da

zeigt sich auch das Streben, allen realistischen Unterricht zu verbannen
oder zurückzuweisen. Wenn nun der realistische Unterricht, nachdem er
erst kurze Zeit eingeführt war, gestört oder ganz unterbrochen wird:

à könnte er da günstige Resultate erzielen? Wenn Schulbehörden
den realistischen Unterricht verachten und verspotten: wie dürste man
da eine Förderung oder auch nur eine billige Beurtheilung desselben

hoffen? Sehr ungünstig wir« in dieser Richtung das Urtheil mancher

Fachmänner oder Fachgelehrten. Solche Herren scheinen gar nicht

dazu besähigt, eine richtige Vorstellung von der Aufgabe der Volks-
schule zu erlangen: sie können gar nicht begreifen, daß realistische

*) Au« der noch nicht in den Buchhandel gelommenen Schrift: Vater
und Sahn.

Kenntnisse erreichbar seien, wenn dieselben nicht auf dem Wege ihres
Systems, und zwar mit vollständiger Aufnahme dieses Systems,

ermittelt und erworben worden. Wegwerfendes Urtheil, vornehmes

Hohnlächeln kommt etwa aus diesen Regionen wie ein verderblicher

Mehlthau über Eltern, Lehrer und Schaler.

Unter der großen Anzahl der Primarlehrer gibt es leider nicht

wenige, die mit dem Dienstexamen alle Mühe für eigene Fortbildung
ablegen, die über die Schulgeschäfte etwa nur in der Absicht nach-

sinnen, wie dieselben möglichst bequem einzurichten seien. Solche

Lehrer schließen sich in gemüthlichster Hingebung den Gegnern des

rMstischen Unterrichts an. Sie leisten in realistischer Richtung so

zu sagen gar Nichts, oder sie treiben Einiges nach Stoff und Me-
thode so, daß es wirklich komisch und spottwürdig erscheint. — Wie

à sauler Bauhandlanger, wenn er etwa einmal einen etwas schwe-

rern Stein heben soll, die Arme hängen läßt und ausruft: O, das

ist zu schwer! — ebenso der faule Lehrer, wenn irgend eine Lektion

mit einiger Schwierigkeit verbunden ist. Er und mit ihm der ganze

Chor d.r Unwissenden und Rückgängigen schreit: O, das ist zu schwer!

Andere Lehrer, welchen es an Fleiß und gutem Willen und auch

an Kenntnissen nicht fehlt, lassen sich durch Widersprüche und Spöt-
tercien einschüchtern, und so sink ihr realistischer Unterricht zu schüch-

terncn Versuchen herab, die der Sache eher schaden denn nützen.

Die gefährlichste Verirrung aber in diesem Gebiete ist die U t b e r->

treibung.
Es gibt Lehrer, die von einem ungeregelten Wiffenstrieb unstät

und flüchtig umhergejagt werden. Heute greifen sie ein Bruchstück

aus diesem Gebiete, morgen eines aus einem andern auf: in dieser

Woche ereifern sie sich für dieses System, in der nächsten für ein

anderes. Die fragmentarische Vielwisserei stört nicht nur alle solide

Fortbildung, sie führt meistens auch zur persönlichen Ueberhebung.

Das ist schon schlimm genug: aber noch viel schlimmer ist, daß jene

Vielwisserei in die Lektionen der Volksschule hineingezogen wird, und

dadurch so unsinnige Uebertreibungen vorkommen, daß manches Examen

die jämmerlichsten realistischen Karikaturen darbietet, vollkommen ge-

eignet, um Spottreden und Hohngelächter zu erregen.

Aus Vorkommenheiten der bezeichneten Art gründen die Gegner

des realistischen Unterrichts die Berechtigung zu der Behauptung: die

allgemeine Volksschule soll durchweg nur Elementarschule sein und

bleiben. Die Trivialfächer: Lesen, Schreiben und Rechnen — sollen

nur als formale Schulübungen behandelt und dann hauptsächlich Reli-

gionsunte, richt vorgenommen werden, mit welchem Gedächtnißübung

und Liedersingen dem Stoffe nach verbunden seien. Dieß ist eine

Doktrin, die im schroffen Gegensatze zu jener Idee steht,, welche durch

die Organisation der zürcherischen Volksschule ausgeführt werden sollte,

nämlich: die Abstufung der Schule in zwei Hauptabthcilungen,

welche nach der vorherrschenden Richtung ihrer Wirksamkeit bezeichnet

werden, so die erste als Elementarabtheilung, die zweite als

Realabtheilung.
Es ist eine vielseitig anerkannte Thatsache, daß die Kinder in der

zürcherischen Elemtittarabtheilung (1., it., 3. Schuljahr) die elements-

rischen Uebungen in ganz befriedigendem Grade durchmachen und stu-

senmäßig abschließen. Soll nun weiter noch drei Jahre ele-

mentarisirt werden? — Die Kinder haben in den drei Elemen-

tarkursen ganz verständig und verständlich Erzählungen und Beschrei-

bungen lesen gelernt; ebenso lernten sie Wörter, Sätze und kleine

Darstellungen schreiben: ebenso elementarisch in den vier Spezies ope-

riren. Sollen sie nun weiter und immerfort Anekdoten oder gar
Mährchen und Fabeln lesen? Sollen Lesestücke dieser Art fernerhin.
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den Stoff zu mündlichen Besprechungen, zu schriftlichen Ausarbei-

tungen bieten?

Wenn Solches geschehen soll, so möge man sich nur nicht darüber

wundern oder gar ärgern, daß die Schule den Kindern gründlich ver-

leidet, und dieselben den Tag der Entlassung mit wahrer Sehnsucht

erwarten und mit Hellem Jubel begrüßen.

Unter einem zahlreichen Stande, der aus die Volksschule mäch-'

tigen Einfluß übt, gibt es viele ernstere Männer, die zwar jenen

Lesekram auch verwerfen, aber dennoch die realistische Richtung nicht

billigen, sondern verlangen, daß der Lesestoff zumeist und hauptsächlich

ein religiöser sei: biblische Geschichte und Theile der Bibel selbst.

Ich möchte diese Männer nur daraus hinweisen, daß Kinder eben

Kinder sind, und daß die Kindcsnatur auch im Lesestoff Abwechslung

verlangt: Immer ein und derselbe Stoff, und sei er auch der vor-

züglichste, wird sicherlich die Kinder nicht mehr in wünschbarem Maße

anregen. — Und dann erlaub' ich mir die Fragen: Wird denn die

religiöse Bildung nicht auch dadurch gefördert, weun der naturkund-

lichc Unterricht zur Betrachtung und Beachtung der Werke Gottes an-

regt? Ist die Liebe zum Vaterlande, die Verehrung der Vorfahren,

die Theilnahme an dem Schicksale des eigenen Volkes nicht auch zur

religiösen Wirkung geeignet? Hängt es nicht so häufig von realen

Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten ab, daß ein Kind einst be-

sähigt sei, sich so viel zu erwerben, um die Pflichten der christlichen

Liebe und Barmherzigkeit desto wirksamer üben zu können? Ist nicht

Unwissenheit und Ungeschicklichkeit häufig die Ursache der Armut, und

diese dann die Quelle des Verderbens auch in sittlicher und religiöser

Hinsicht?

Die Schulanstalten der Stadt Solothurn.
Wenn der Tourist, mit seinem unvermeidlichen Bädecker oder einem

andern Reisehand buche bewaffnet, auf der modernen Karavanenstraße

das gelobte Schweizerland durchfliegt und näher oder serner an einer

Stadt vorüber kommt, von welcher der gedruckte Wegweiser etwa

folgendes Bild entwirft: „Solothurn — alter Ort— römischen

oder keltischen Ursprungs — nachher burgundisch — im Mittelalter
freie Reichsstadt — später schweizerisch und Hauptort des Kanwns

— Vaterstadt Wengi's — Residenz der französischen Ambassadoren

— Mit düstern Festungswerken umgeben — Viel Klöster und Geist-

liche — wenig Verkehr — Straßen unbelebt — Einwohner unter-

nehmend — mehr zur Heiterkeit und zum frohen Lebensgenuß hin-

neigend — Nachwehen frühern französischen Einflusses" :c. — so

bleibt er wol mit Grund behaglich im Wagen sitzen und begnügt sich

an einem flüchtigen Blick auf das vielthürmige, ruhig am breiten

Fluß sich lagernde Städtchen.

Es ist hier nicht darauf abgesehen, veraltete Vorurtheile zu wider-

legen; wir wollen bloß an nachfolgendem Beispiele zeigen, daß Solo-

thurn gegen andere Schweizerstädte wenigstens im Erziehungswesen

durchaus nicht zurücksteht.

Das Schulwesen der Stadt Solothurn beruht auf den liberalsten

Grundsätzen. Für Bürger und Ansäßen, Katholiken, Protestanten

und Israelite« besteht nur eine allgemeine, obligatorische Volksschule;

es existirt keine Privatschule, weder für Patrizier noch für die ärmere

Klasse. Die Schule zählt gegenwärtig S SV Kinder und der Besuch

ist für beide Geschlechter K Jahre obligatorisch. Knaben und Mädchen

werden in zwei Schulhäusern gesondert unterrichtet. Von der Kna-

benabtheilung hat jedes Schuljahr einen eigenen Lehrer und bildet

eine besondere Klasse. Die unterste Klasse zählt etwa KV Schüler

und nach oben nimmt die Schülerzahl in geeigneter Proportion ab,

weil das Steigen von den Leistungen des Schülers abhängig ist.

Jeder Lehrer behält seine Schüler 2 Jahre; nur für die obern zwei

Klaffen ist die Sukzessionssrage noch nicht definitiv erledigt. Aus der

obern Klasse können die Schüler direkt an die Kantonsschule über-

treten; für jene, welche dieses nicht thun,, besteht noch 1—2 Jahre
eine nicht obligatorische Abend- oder Sonntagsschule, die mit der

Handwerkerschule, von der wir weiter unten reden werden, in Be-

ziehung steht.

Die Mädchenabtheilung ist nicht ganz analog gegliedert. Die zwei
ersten Schuljahre stehen freilich noch unter besondern Lehrerinnen:
hingegen hat das dritte und vierte Schuljahr zusammen nur eine
Lehrerin; das fünfte und sechste, an welchen Klaffen vor einem Jahr
nach hartem Kämpfe gegen Uebung und Herkommen ein Lehrer
angestellt wurde, werden ebenfalls gemeinschaftlich unterrichtet. Ueber

diesen vier Mädchenprimarschulen besteht noch eine Mädchensekundar-
schule mit einer Lehrerin, welche abwechselnd mit 3 Professoren der

Kantonsschule den Unterricht ertheilt. — Die Kunstfächer: Gesang,

Instrumentalmusik, Freihandzeichnen und technisches Zeichnen werden

bei Knaben und Mädchen durch vier Fachlehrer, von denen drei keine

anderweitige, lehramtliche Stelle bekleiden, gegeben. Auch für den

Turn- und Schwimmunterricht ist ein Lehrer angestellt; leider sind

aber diese gymnastischen Uebungen noch nicht obligatorisch erklärt,
werden übrigens doch von mindestens zwei Drittheilen der Schüler
besucht. Zur einheitlichen Leitung und Uebcrwachung des Unterrichts-

ganges und nöthigcnsalls zur Aushülse ist über das Lehrpersonal ein

Direktor gesetzt, der seit 3V Jahren in ungeschwächter Kraft an den

hiesigen Schulen erfolgreich gearbeitet hat.
Das Schuljahr beginnt mit dem 1. Oktober und dauert ohne

Unterbrechung bis am darauf folgenden 1. August mit 25—28 wö-

chentlichen Unterrichtsstunden, Sommer und Winter gleich. Von Wer-

teljahr zu Vierteljahr erhalten die Kinder Schulzeugnisse über ihre

Leistungen in jedem einzelnen Fach, und am Jahresschluß erscheint ein

gedruckter Katalog, der statt des Zeugnisses über jeden Schüler in
jedem einzelnen Fache Rechenschaft ablegt. Ein Fest von ganz be-

sonderer Bedeutung für Kinder und Eltern ist dann allemal die

Prämienvertheilung. Ein Drittel der Schüler jeder Primarklaffe er-

hält nämlich nach dem Maßstabe ihrer Leistungen Prämien (Bücher),
die jedes Jahr einen Gesammtwcrth von 8VV—1VVV Fr. repräsen-

tiren. Es ist freilich über die Zweckmäßigkeit dieser Preisvertheilung
schon viel für und wider gestritten worden; aber sie wird noch eine

geraume Zeit bl üben, weil eben jene Eltern, die sich am meisten für
die Schule interefsiren, gar sehr für dieselbe eingenommen sind.

An der Feierlichkeit, die eine mehr kirchliche, als weltliche ist, nehmen

jeweilen Mitglieder der obersten Staats- und Stadtbchörden, selbst

der Bischof Theil. — Es ist leicht begreiflich, daß Eltern, die mit

talentvollen Kindern gesegnet sind, im Laufe der Jahre eine ganz

ansehnliche Hausbibliothek heranwachsen sehen, denn es werden für
vorzügliche Leistungen Bücher im Werthe von k—1V Fr. verabfolgt.

Ein eigentliches Schulfest haben wir nicht. Einigen Ersatz für ein

solches bieten denjenigen Kindern, welche keine Prämien zu erwarte»

habe», die Spaziergänge, welche regelmäßig alle Jahre von jedem

Lehrer mit seiner Klasse zu Berg und Thal unternommen werden.

Man hat es vor einigen Jahren auch mit einem allgemeinen Schul-

feste versucht; der Erfolg war aber der Art, daß man wieder zur
alten Uebung zurückkehrte.

An Sonn- und Feiertagen hat die katholische Schuljugend einen

eigenen „Kindergottesdienst". Knaben und Mädchen versammeln sich

in ihren Schulhäusern und ziehen von da paarweise in die Fran-
ziskanerkirche, die für sie reservirt ist. Der Leutpriester hält eine für
das jugendliche Alter berechnete Predigt, die Kinder singen während

der Messe mit Orgelbegleitung ein einfaches Amt, und sind dann des

weitern Kirchenbesuches entbunden. — Der Gesangunterricht wird auf

rein wissenschaftlich-theoretischer Grundlage ertheilt und gibt jenen

Kindern, welche alle Klassen desselben durchmachen, eine gründliche

musikalische Vorbildung^ Auch das St. Ursusstift hat für hiesige

Kreise ein nicht unbedeutendes Verdienst um die Heranbildung junger

Gesangskräste. Dasselbe läßt nämlich fortwährend IV Knaben von

Stadt und Land, welche ei» glückliches Organ haben, im Gesang und

Musik unentgeldlich unterrichten, gibt ihnen bis ins 15. Jahr freien

Tisch und eine sorgfältige Erziehung, wogegen sie beim Kirchengesang

in der Domkirche täglich mitwirken. Auch der nun bereits rühmlich

bekannte Schüler des Leipziger Konservatoriums, Tenorist Jos. Schild

aus Grenchen, war Zögling des genannten wohlthätigen Institutes.
Eine neue, für die berufliche Ausbildung unserer jungen Leute

sehr wohlthätige Schöpfung ist die Handwerkerschule, welche von KV

bis 8V Zöglingen aus den verschiedensten Berussarten besucht wird.
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Zeichnen und Modelliren lind die Hauptrichtungen technischer und ar-

tistischer Fertigkeiten, die in derselben gelehrt werden. Wir können aus

eigener Anschauung bezeugen, daß die Leistungen jenen an den sogen.

Gewerbsschulcn badischer Städte füglich dürfen an die Seite ge-

jetzt werden. Da die Solothurner Steinbrüche in immer weitern

Kreisen bekannt werden und selbst Bestellungen aus dem Auslande

immer häufiger eintreffen, so wird hauptsächlich auf architektonisches

Zeichnen und auf Marmorskulptur Rücksicht genommen. Möchten unsere

Oberbehörden die Wichtigkeit dieser Schule immer mehr würdigen!

Noch bleibt mir übrig, einige andere Unterrichtsanstalten unserer

Stadt kurz zu erwähnen.

Das Waisenhaus für Knaben zählt in der Regel 16—18 Zög-

linge, welche vom 10. Jahre an die Knabenschulen der Stadt be-

suchen. Den Kleinern ertheilt der Waisenvater selbst den Unterricht.

Für verwaiste und sonst bedürftige Mädchen sorgt die Gibelli-
nische Stiftung. Auch das Frauenkloster Nominis Jesu will auf

dem Gebiete der Jugenderziehung nicht zurückbleiben; es hält für arme

Mädchen der Nachbarschaft eine Freischule und gibt den Kindern den

Mittagstisch. — Eine sogen. Kleinkinderschule nimmt die noch nicht

schulpflichtigen Kinder armer Eltern auf, wird aus den Mitteln öffent-

licher Vergabungen unterhalten und steht, unter Aufficht der städtischen

Schulhehörden. — Nebenbei bestehen noch einige andere Kleinkinder-

schulen, die aber lediglich Privatunternehmungen und als solche keiner

Kontrolc unterworfen sind.

Für Bestreitung der Schulbedürsniffe mußte vor S Jahren der

Bezug einer Schulsteuer beschlossen werden, da der Schulfond nicht

mehr ausreichte. Schulgelder werden nur von jenen Kindern bezogen,

die weder Bürger- noch Ansäßenkinder sind und von auswärts in die

hiesigen Schulen geschickt werden. — Die Schulsteuer selbst drückt

Niemanden schwer, da sie die erste außerordentliche (d. h. direkte)

Steuer und zudem mäßig hoch ist. — Das jährliche Schulbudget

bewegt sich zwischen 30—35, 000 Fr.
Wenn hiemit bewiesen ist, daß Solothurn mindestens in einem

Punkte mit andern Schweizerstädten rühmlich Schritt haltet, so scheiden

wir im Frieden von unsern Lesern. B. Wyß.

Thurgau. Gewerbliche Fortbildungsschulen.*) Nach

einem Beschlusse des Regierungsrathes haben die gewerblichen Fort-
bildungsschulen im Thurgau nun einen neuen und, wie wir hoffen

wollen, nicht erfolglosen Impuls erhalten. Der Staat leistet an jede

sich bewährende Schule dieser Art einen jährlichen Beitrag von 100
bis 200 Fr., je nach der Organisation und Leistung derselben. Mit
der Beaufsichtigung und Verwaltung sind die Sekundurschulvorsteher-

schaften beauftragt.

Daß die genannten Anstalten ein unabweisliches Bedürfniß unserer

in Gewerben und Künsten vorangeschrittenen Zeit seien, wird zu be-

weisen um so weniger nöthig sein, als die tägliche Erfahrung zeigt,

wie viel unsere Handwerker noch zu thun haben, um ihrer Ausgabe,

„mit dem Nützlichen das Schöne zu verbinden", gerecht zu werden.

So unzureichend nun allerdings genannter Beitrag für die Be-

strcitung der Bedürfnisse einer solchen Anstalt ist, so möchte derselbe

doch geeignet sein, die Entstehung von Fortbildungsschulen zu beför-

dern und die Existenz der ins Leben getretenen zu erleichtern. Sind
die mannigfachen Versuche, die bisher auf diesem Gebiete gemacht

worden sind, ohne dauernden Erfolg geblieben, so ist es gewiß in
erster Linie der ökonomische Punkt, resp, der Mangel an ökonomischen '
Mitteln gewesen, an welchem dieselben gescheitert sind. Vergesse man
nicht, daß auch der Lehrer mit seiner Familie leben muß, und daß

er nicht ohne Noth auf seine wenigen Erholungsstunden am Sonn-

tage verzichtet.

Wie sehr das Bedürfniß, dem Handwerkerstand durch Errichtung
von Gewerbeschulen unter die Arme zu greifen, auch anderorts aner-
kannt wird, mag ein Blick auf unsern Nachbarstaat Würtemberg zeigen.

In diesem leistet der Staat an die Kosten für Unterricht und Lehr-

*) Darf mau etwa über diese Institute im Santon Zürich auch einmal einen

Bericht erwarten? Die Redaktion.

Mittel i n neuerer Zeit die Hälfte. Zu weiterer Hebung der Schulen
werden von Zeit zu Zeit Konkursausstellungen der Arbeiten in Zeichnen

und Modelliren der sie besuchenden Lehrlinge und Gehülfen veran-
staltet und bei dieser Gelegenheit die besten Leistungen prämirt oder

auch nur belobt. Bei der vom 23. Aug. bis 30. Sept. v. I. statt-

gehabten achten Konkursausstellung dieser Art wurden oon 41 mit

Erfolg konkurrirenden Gemeinden ausgezeichnet'

70 Schüler mit Preisen I. Klaffe (8 Gulden nebst Medaille und

Attest):
13 5 Schüler mit Preisen ll. Klaffe (4 Gulden nebst Medaille

und Attest):
168 Schüler mit Belobungsattesten.

Zur Anregung des Kunstsinnes bei Lehrern und Schülern ist eine

Wanderbibliothek mit vorzüglichen Kupferwerkcn gegründet worden, und
ein an die Schüler gratis vertheilter Preiskatalog der Gypsmodelle
und Musterlagcr der K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel (Stutt-
gart, Verlag von A. Schaber), setzt jede Schule in den Stand, sich

ohne Mühe und mit sehr geringem Aufwand mit einer gehörigen

Auswahl geeigneter Gypsvorlagen zu versehen.

Dem Fache des Zeichnens, das wieder in Freihandzeichnen, Mo-
dellircn. Linearzeichnen und Fachzeichnen auseinandergcht, wird die

meiste Zeit zugewendet: Sonntags bis auf 3 Stunden, in der Woche

zumeist am Abend bis aus 10 Stunden. Außerdem ist die Schule

auch außer der Unterrichtszeit an einzelnen Orten dem Besuche ge-
öffnet. Weitere Untcrrichtsgegcnstände, als da sind: Anleitung zu

Gcschästsaufsätzen, zu gewerblicher Buchführung, zu Kostenberechnungen

zc., werden in der Regel nur im Winterhalbjahre an Wochenabenden

aufgenommen.

Mit Bezug aus diese Lehrgegenstände möchten wir aus die

Schriften des Gewerbelehrers Bcger, der als Reiselehrer durch seinen

prattischen Unterricht sich einen großen Ruf erworben hat, aufmerksam

machen. Als Beleg seiner Richtung aufs Praktische nur Eines:

Beger, von dem Standpunkte ausgehend, daß nur eine möglichst ein-

fache Rechnungs- und Buchführung den Gewerbsmann für diese ge-

winnen könne, reduzirt seine Bücher auf zwei, das eine, das Kassen-

tagebuch, ist sowohl für die Kontrole über Baarverkehr, als auch für
die Aufzeichnung der auf Kredit gehenden Geschäfte eingerichtet: das

andere, das Kontobuch, nimmt die Rechnungen der Geschäftsfreunde aus.

Auch für unsere schweizer. Schulen ähnlicher Art möchten wir der

größtmöglichsten Einfachheit in Plan, Organisation und Methode das

Wort reden, und vornehmlich davor warnen, nur ja nicht zu vielerlei
nebeneinander zu treiben, wenn anders nicht in Bälde Unthlosigkeit

wegen geringer Fortschritte Lehrer und Schüler beschleichen soll.

Wünschen wir den zeitgemäßen Instituten eine recht glückliche

Zukunft! p.

Zürich. Die Wittwen- und Waisenstistung der Volksschullehrer-

schast hat nunmehr das erste Quinquennium zurückgelegt, mit folgen-

dem Ergebniß:

Jahr. Mitglieder. Gestorbene. mit Wittwen. ohne Wittwen.

1859 667 12 6 6

1860 670 9 9 —
1861 671 11 7 4
1862 679 16 10 6

1863 682 12 9 3

Total: 790 60 > 41 19

Von den 41 Wittwen starben während des Quinquenniums 4,
und 2 haben sich wieder verheiratet. Das Quinquenninm erzeigt

einen definitiven Gewinn von Fr. 4905, d. h um so viel waren
die Prämienlagen größer, als die erforderlichen Renteneinkaufssummen.

2/z davon fallen in den Hülfsfond der Lehrer, welcher sich damit

Ende 1863 auf 29,176 Fr. 77 Rpn. stellt. -/, fällt mit 1635 Fr.
der schweizerischen Rentenanstalt zu, welche demnach für ihre Ver-

waltungsmühe jährlich durchschnittlich 327 Fr., oder von jedem Mit-
glicde jährlich 48 Rp. empfangen hat. (N. Z. Z.)

Schon diese Zahlen*) bieten reichlichen Stoff zum Nachdenken.

*) Svllien nicht bei denselben auch die Waisen angegeben sein?
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Sehr interessant möchte die genaue und spezifizirte Beantwortung
folgender Fragen sein:

1. Welche Summe hat die Rentenanstalt von der Stiftung bezogen;

Einlagen, Zinse und Zinseszinse durch alle fünf Jahre je einzeln be-

rechnet und dann zusammengezählt?

2. Welche Summe hat die Rentenanstalt an die Lehrerstiftung
wiederum zurückbezahlt: Pensionen, Zins und Zinseszinse und Gewinn-
anthcil Jahr für Jahr berechnet und zusammengezählt?

Schafshausen. Die vor vier Jahren gestiftete Wittwen-,
Waisen- und Alterskasse für die Lehrer des Kantons Schaff-

Hausen besaß bis jetzt einen fast ausschließlich durch die Beiträge ihrer
eigenen Mitglieder geäufneten Fond von 3—4000 Fr., der zur Oeff-

nung der Kasse noch viele Jahre nicht hingereicht hätte. In Folge
eines Zirkulars ist nun dieser Fond durch Beisteuern wohlwollender

Privaten um mehr als 14,000 Fr. gestiegen. Zu dieser Summe ge-

hört auch die hochherzige Vergabung des Hrn. Moser zu Charlotten-
sels im Betrag von Fr. 10,0000, von welcher die öffentlichen Blätter
bereits gemeldet haben. Es ist jetzt zu hoffen, daß auch der Große
Rath sich endlich dieser Angelegenheit annehmen und durch einen ent-
sprechenden Staatsbeitrag die Unterstützung der kärglich besoldete»
Lehrer in ihrem höhern Alter und insbesondere ihrer Hinterlassene»
zu einer wirklich ausgiebigen machen werde.

Druckverbefferung
Nr. 5. Seite 18 statt bleibt richtig lies „sehr wichtig".

(An verschiedenen Orten das Komma unrichtig).
Nr. 0. statt harmlosen lies „formlosen".

„ Canist lies „Canisi".
„ in lies „ill»'.
UedaMoii: vr. Th. S là err, Emmiehofeo, Tburgau.

Aufnahme neuer Zöglinge
in das zürcherische

Lehrerseminar in Küsnacht.
Für das nächste Schuljahr können wieder bis

aus 32 neue Zöglinge in das zürcherische Lehrer-
seminar in Küsnacht aufgenommen werden.
Wer daher einzutreten wünscht, hat dem Unter-
zeichneten bis Mittwoch den 2. März fol-
gende Schriften einzusenden:

1) Eine schriftliche Bewerbung um die Auf-
nähme, mit kurzer Angabe des bisherigen
Schulbesuchs:

2) einen Taufschein:
3) einen Impfschein;
4) ein verschlossenes Zeugniß der bis-

herigcn Lehrer sowol über die Fähigkeiten
als über Fleiß und Betragen;

5) eine eigenhändige Erklärung derer,
welche der Verwaltung für die einzuzie-
henden Kosten gut stehen, mit der Angabe,
ob der Angemeldete auch in den Konvikt
einketen soll; und

0) (wenn er sich um ein Stipendium zu be-

werben gedenkt) ein amtliches Zeugniß
über das obwaltende Bedürfniß. —

die beiden letztgenannten nach einem Formular,
welches auf der Kanzlei der Erziehungsdirektion
bezogen werden kann. Erfolgt dann keine Rück-

Weisung der Anmeldung, so haben sich die

sämmtlichen Angemeldeten ohne weitere Auffor-
derung Montags, deu läl März,
Morgens punkt 8 Uhr, im Seminargebäude
in Küsnacht zu einer Prüfung cinzufinden,
in welcher sie eine der Gesammtleistung der
Sekundärschule entsprechende Vorbildung an den

Tag zu legen haben.
Zugleich wird schon jetzt darauf aufmerksam

gemacht, daß nach dem Reglement für das Se-
minar von Denjenigen, welche in den Konvikt
treten, die Kostgelder halbjährlich vorausbezogen
werden, und daß also alle Neueintretenden, auch

wenn sie sich um Stipendien bewerben, unmit-
telbar nach ihrem Eintritt die Summe von 120
Frkn. (Nichtkantonsbürger ISO Frkn.), oder aus-
nahmsweise und mit besonderer Bewilligung
der Aufsichtskommission eine hinlängliche Bürg-
schast für diesen Bettag zu erlegen haben.

Küsnacht, den 10. Februar 1804.

Der Seminardirektor,
KrieS.

Vacante LehrerjteUe
in» Kanton Schaffhansen.

Die erledigte zweite Lehrerstelle an der
Realschule inNeunkirch, Kantons Schaffhausen,
ist mit 1. April 1804 wieder zu besetzen.

Die Verpflichtungen sind die gesetzlichen, wo-
bei jedoch ausdrücklich bemerk wird, daß mit
dieser Stelle die Ertheilung des Unterrichts
im Lateinischen verbunden ist. Die wöchent-
iiche Stundenzahl beträgt 30—33, die jähr-

liche Besoldung Fr. 1700, nebst 3 Klaftern
Holz und etwas Pflanzland.

Bewerber für diese Stelle haben ihre An-
Meldung unter Beilage eines Ausweises über
ihren Bildungsgang und bisherige Leistungen
an den Präsidenten des Erziehungsrathes,
Tit. Hrn. Regierungspräsidenten vr. A. v.
Waldkiich, bis zum 1. März 1804 schriftlich
einzureichen.

'Der Sekretär des ErziehungSrathcs,
Bvllinaer.

Konkursprüfung
für Elementarlehrer.

Laut Schlußnahme des Tit. Erziehungs-
rathes des Kantons Schaffhausen soll am 4>,
5. und 0. April nächsthin in hier eine Kon-
kursprüfung für Elementarlehrer stattfinden,
und haben diejenigen Lehrer, welche die Kon-
kursprüfung zu bestehen gedenken, ihre An-
Meldungen nebst den gesetzlichen Ausweisen
bis zum 10. nächsten Monats dem Präsi-
denten des Erziehungsrathes, Tit. Hrn. Re-
gierungspräsidenten vr. A. v. Waldkirch ein-
zusenden.

Schaffhausen, 8. Febr. 1804.
Der Sekretär des Erziehungsrathes,

Bollinaer
Sekundärschule Rrumünster.

Ausschreibung einer Lehrstelle.
An der Sekundärschule Neumünster soll auf

Anfang des Schulkurses 1804/05 eine Haupt-
lchrerstelle mit einer fixen Besoldung von Fr.
2800 definitiv besetzt werden. Wahlfähige
Bewerber werden nun eingeladen, bis zum
20. Febr. l. I. ihre schriftlichen Anmeldungen
und Zeugnisse an den Präsidenten der Sekun-
darschulpflege, Hrn. Helfer Kradolfer einzusen-
den, bei welchem auch nähere Erkundigungen
über die Schulverhältnisse eingeholt werden
können.

Neumünster, 25. Januar 1804.
Im Auftrag der Sekundarschulpflege

Der Aktuar,
F. Mayer.

Aus dem Verlage von

C. Mersetmrger in Leipzig
wird empfohlen und ist durch jede Buch- oder

Mufikhandlung zu beziehen:

Brähmig, Liederstrauß für Töchter-
schulen. 2. Aufl. 3 Hefte Fr. 1. 45.

— Arion. Sammlung ein- und zweistim-
miger Lieder und Gesänge mit leichter

Pianoforte-Begleitung. Fr. 1. 35.
— praktische Violinschule. Heft I. Fr. 2.

II. Fr. 2. 40. III. Fr. 2.

Brandt, Jugendfreuden am Klavier.
Heft I Fr. 1. 00. «. lll. à Fr. 2. (Eine
empfehlenswerthe Kinder-Klavierschule).

Brauer, Praktische Elementar-Piano-
forte-Schule. 10 Aufl. Fr. 4.

— Der Pianoforte-Schüler. Eineneue
Elementarschule. Heft I. (4. Aufl.), II.
(2. Aufl.), III. à Fr. 4.

Fraak, Taschenbüchlein des Musikers.
2 Bändchen 4. Aufl. Fr. 1. 45.

— Geschichte der Tonkunst. Fr. 2. 40.
— Handbüchlein der deutschen Literalurge-

schichte. Fr. I. 35.
— Geschichte der Deutschen. 2 Bünd-

chen. Fr. 1. 45.
— Mythologie der Griechen und Römer.

Mit 00 Abbildungen. Fr. 4.
Gleich, Charalterbilder aus derneuern

Geschichte der Tonkunst. 2 Bändchen. Fr 4.
Hentschel, Evang. Choralbuch mit

Zwischenspielen. 5. Aufl. Fr. 3.

— Lehrbuch des Rechenunterrichts in
Volksschulen. 0. Aufl. 2 Theile Fr. 4. 80.

— Aufgaben z. Kopsrechnen. 7. Aufl. 2 Hefte
Fr. 2. 70. —Rechenfibel 19. Aufl. 25 Cts.
Ausg. z. Zifferr. 10. Aufl. 4 Hefte Fr. 1.

— Antwortheste Fr. 2. — Dccimalbrüche m.
Antw. geb. Fr. 1.

Hilt, Biblische Geschichten für Volks-
schulen. Fr. 1. 10.

— Elementar-Lesebuch für Taubstumme.
3. Aufl. 2 Bändchen à Fr. 1. 00.

Happe, Der erste Unterricht im Vio-
linspiel. 2. Aufl. Fr. 1. 20.

Schubert, ABC der Tonkunst. Fr. 1. 20.
— Jnstrumentationslehre nach den Be-

dürfnissen der Gegenwart. Fr. 1. 20.

Schulze, Leitsaden für den Unterr. in der

Raumlehre. Fr. 1. 20.

Widman«, Kleine Gesanglehre für
Schulen. 5. Aufl. 55 Cts.

— Handbüchlein der Harmonielehre.
Fr. 1. 35.

— Generalbaßübungen. Fr. 2.

— Formenlehre der Instrumentalmusik.
Fr. 3. 20.

— Lieder für Schule und Leben. 3
Hefte. Fr. 1. 30.

Euterpe, eine Musikzeitschrist. 1804. Fr. 4.
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